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I
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GE 1

0,6

II

1,2

WA

0,4

IV

1,2

MI

0,6

IV

1,2

SO

0,8

II

1,4

MI

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Sonstige Sondergebiete

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg

Radweg

Gehweg

Einfahrt

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

oberirdisch (220 / 380 KV und 110 KV)

unterirdisch (Gas)

Grünflächen

Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

Straßenbegleitgrün

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen

GE

SO

öffentlich

Zeichenerklärung
(gem. Planzeichenverordnung von 1990)

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzungz.B. WA

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß       z.B. 0,4

z.B. 1,2  Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß

z.B. IV  Geschossangaben (VG)

Leitungsschutzzone

WA

0.4

IV

1,2

WA

MI

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern

Erhaltung: Bäume

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen

Stellplätze

Tiefgarage

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen - schmale Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes

St

TGa

A Flächenbezeichnung für Anpflanzflächen

Anpflanzen: Bäume

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten 
Stoffen belastet sind Umgrenzung der Flächen, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind

G/F

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS  DURCH  DIE

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG  AM  21.12.2006

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DES
AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES AM 23.12.2006
IN DER "GIESSENER ALLGEMEINEN" UND IN DEM
"GIESSENER ANZEIGER"

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

ENTWURFSBESCHLUSS DURCH DIE

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG AM 16.12.2010

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG  DER OFFENLEGUNG IM

ENTWURF AM 18.12.2010 IN DER "GIESSENER ALLGEMEINEN"
UND IN DEM "GIESSENER ANZEIGER"

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

OFFENLEGUNG ZUM  ENTWURF WURDE IN DER ZEIT

VOM 28.12.2010 BIS EINSCHLIESSLICH 28.01.2011
DURCHGEFÜHRT

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

BETEILIGUNG DER TRÄGER

ÖFFENTLICHER BELANGE  VOM 22.12.2010
BIS 28.01.2011

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS  DURCH  DIE

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG  AM

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

DER BEBAUUNGSPLAN WURDE AM                   IN DER "GIESSENER ALLGEMEINEN"  UND IN DEM  "GIESSENER ANZEIGER"
BEKANNT GEMACHT.

RECHTSKRÄFTIG SEIT:

AUSGEFERTIGT AM

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

BILLIGUNGSBESCHLUSS ZUM

VORENTWURF  DURCH DIE

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG AM 04.03.2010

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
VOM  23.08.2010 BIS 03.09.2010

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

2. ENTWURFSBESCHLUSSDURCH DIE

STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG AM

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

2. BEKANNTMACHUNG  DER OFFENLEGUNG IM

ENTWURF AM        IN DER "GIESSENER ALLGEMEINEN" UND IN
DEM "GIESSENER ANZEIGER"

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

2. OFFENLEGUNG ZUM  ENTWURF WURDE IN DER

ZEIT VOM              BIS EINSCHLIESSLICH
DURCHGEFÜHRT

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister

2. BETEILIGUNG DER TRÄGER

ÖFFENTLICHER BELANGE  VOM
BIS

GIESSEN, DEN
DER MAGISTRAT DER STADT GIESSEN

Bürgermeister
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